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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1968

Norm

StVO §7 Abs2 IIDc

Rechtssatz

1. Bei Einhaltung der Vorschrift des § 7 Abs 2 StVO hat der Lenker eines Fahrzeuges auch darauf Bedacht zu nehmen,

ob er Personen gefährdet oder Sachen beschädigt.

2. Um diese Nachteile zu vermeiden, muß ihm die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes vom rechten Fahrbahnrand

zugebilligt werden, dessen Ausmaß sich nach den Umständen des Einzelfalles richtet.
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Schlagworte

SW: Auto
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